
Bundesland Name Förderung Antrag & Kontakt 

Baden-  
Württemberg  

Soforthilfe Corona 

Förderung von Liquiditätsengpässen oder Umsatzeinbrüchen, die nach dem 11.03.2020 
entstanden sind. 

 1 bis 5 Beschäftigte: bis zu 9.000€ 

 6 bis 10 Beschäftigte: bis zu 15.000€ 

 11 bis 50 Beschäftigte: bis zu 30.000€ 

Zum Antrag; 
 
Wirtschaftsministerium; 
Zuständige IHK, HWK 
 

Bayern Soforthilfe Corona    

Richtet sich an Freiberufler, Selbstständige und KMU mit bis zu 250 Mitarbeitern.  

 Bis 5 Mitarbeiter 5.000€ 

 6 bis 10 Mitarbeiter 7.500€ 

 11 bis 50 Mitarbeiter 15.000€ 

 51 bis 250 Mitarbeiter 30.000€ 

Bayerisches 
Staatsministerium (stmwi) 

Berlin 
  

Soforthilfe Paket I  

Gesonderter Kredit für KMU > 3 Jahre zur Finanzierung von Betriebsmitteln. Adressiert an 
Unternehmen im Einzelhandel, Gastronomie, der Beherbergung und konsumorientierten 
Dienstleistungen.   
Konditionen: 

 0,5 Mio. Euro, in begründeten Ausnahmefällen bis zu 2,5 Mio. Euro 

 zinslos bis 0,5 Mio. Euro  

 selbstschuldnerische Bürgschaft in Darlehenshöhe obligatorisch 

 Betriebsstätte in Berlin 

 ausschließlich digitale Anträge   

Zum Antrag 
(aktuell können keine 
Anträge eingereicht 
werden); 
 
Investitionsbank Berlin 

Soforthilfe Paket II 
Nicht rückzahlbarer Zuschuss bis zu 15.000€ für Solo-Selbständige, Freiberufler und KMU 
mit bis zu zehn Mitarbeitern. 

Brandenburg Soforthilfe Corona  

Antragsberechtigt sind gewerbliche Unternehmen und Angehörige der freien Berufe mit bis 
zu 100 Erwerbstätigen, die eine Betriebs- bzw. Arbeitsstätte im Land Brandenburg haben. 

 Bis zu 5 Erwerbstätige bis zu 9.000€, 

 Bis zu 15 Erwerbstätige bis zu 15.000€, 

 Bis zu 50 Erwerbstätige bis zu 30.000€, 

 Bis zu 100 Erwerbstätige bis zu 60.000€ 

Zum Antrag; 
 
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ilb) 

https://assets.baden-wuerttemberg.de/pdf/Antrag_Soforthilfe-Corona_BW.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/
https://ibb.queue-it.net/?c=ibb&e=06&t=https%3A%2F%2Fregistrierung-eantrag.ibb.de%2F_layouts%2F15%2FeIBB%2Fnewregistrationform.aspx%23edit&cid=de-DE
https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html
https://www.ilb.de/media/dokumente/dokumente-fuer-programme/dokumente-mit-programmzuordnung/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/antrag-soforthilfe-corona-brandenburg.pdf
https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/
https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/


Bremen 

Corona Soforthilfe 

Antragsberechtigt sind Selbstständige und KMU in Bremen und Bremerhaven mit weniger 
als 10 Beschäftigten und weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz. Ausgeschlossen sind 
Unternehmen, die in der Fischerei, Aquakultur oder der landwirtschaftlichen 
Primärerzeugung tätig sind.  

 5.000 Euro im vereinfachten Verfahren  

 20.000 Euro bei besonderem Bedarf Zum Antrag; 
 
Bremer Aufbau-Bank (BaB) 

Betriebsmittelkredit 
Corona-Krise 

KMU in Bremen und Bremerhaven sollen laufende Betriebsmittel wie Personalkosten, 
Miete, offene Rechnungen für Material und Waren u.ä. decken können. Konditionen bis 
50.000 Euro: 

 Laufzeit: bis 6 Jahre 

 Im ersten Jahr zins- und tilgungsfrei 

 Ab Jahr zwei Zinssatz von 3% p.a. 

 Jederzeitige Sondertilgung ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich 

Hamburg 
  

Corona Soforthilfe 
(HCS) 

Der Corona Zuschuss richtet sich nach der Unternehmensgröße und Höhe des 
Liquiditätsengpasses.  

 Solo-Selbständige: 2.500 Euro 
 KMU bis 250 Mitarbeiter: bis max. 30.000 Euro 

Hamburgische Investitions- 
und Förderbank (IFB 
Hamburg)  
 

Kredit Liquidität 
(HKL) 

Betriebsmittelkredit bis 250.000 Euro. Antragsberechtigt sind KMU mit bis zu 250 
Beschäftigten und Angehörige der Freien Berufe sowie Künstler und Kulturschaffende im 
Haupterwerb. 

Hessen Corona-Soforthilfe 

Nicht rückzahlbarer Corona Zuschuss für Solo-Selbständige, Freiberufler und KMU bis 50 
Mitarbeiter. Die Soforthilfe soll zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen, z.B. für 
laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten etc. 
eingesetzt werden. 

 Bis zu 5 Beschäftigte: 10.000€  

 Bis zu 10 Beschäftigte: 20.000€  

 Bis zu 50 Beschäftigte: 30.000€ 

Zum Antrag; 
 
Regierungspräsidium Kassel 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Corona-Soforthilfe 

Nicht rückzahlbarer Corona Zuschuss für Solo-Selbständige, Freiberufler und KMU.  

 Bis zu 5 Beschäftigte: bis zu 9.000 Euro  

 Bis zu 10 Beschäftigte: bis zu 15.000 Euro  

 Bis zu 24 Beschäftigte: bis zu 25.000 Euro  

 Bis zu 49 Beschäftigte: bis zu 40.000 Euro 

Zum Antrag; 
 
Landesförderinstitut 
Mecklenburg-Vorpommern 

https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html#documents
https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs
https://rp-kassel.hessen.de/corona-soforthilfe
https://www.lfi-mv.de/export/sites/lfi/foerderungen/corona-soforthilfe/download-coronahilfe/Antrag-Coronahilfe-Maerz-2020.pdf
https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe/
https://www.lfi-mv.de/foerderungen/corona-soforthilfe/


Niedersachsen 
  

Soforthilfe Corona 

 Zuschuss für KMU mit bis zu 49 Beschäftigten.     

 Bis 5 Beschäftigte: 3.000 Euro 

 Bis 10 Beschäftigte: 5.000 Euro 

 Bis 30 Beschäftigte: 10.000 Euro 

 Bis 49 Beschäftigte: 20.000 Euro 
 
Voraussetzung für die Erteilung der Soforthilfe Corona ist die Erfüllung einer der 
nachfolgenden Punkte: 

1. In dem Monat, in dem der Antrag gestellt wird, liegt ein Umsatz- bzw. Honorar 
Rückgang von mindestens 50 Prozent vor. ODER 

2. Der Betrieb wurde auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Krise 
geschlossen. ODER 

3. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen nicht aus, um die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten zu zahlen. 

Zum Antrag; 
 
Investitions- und Förderbank 
des Landes Niedersachsen 
(NBank) 
 
 

Liquiditätskredit 
Corona 

Liquiditätskredit Corona bis 50.000 Euro an KMUs bis 250 Mitarbeiter und Selbständige. 
Die geförderten Unternehmen dürfen maximal einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro 
oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro aufweisen. Konditionen: 

 Kredithöhe 5.000 bis 50.000 Euro 

 Laufzeit: 10 Jahre 

 Die ersten zwei Jahre zinslos und tilgungsfrei 

 Für das Darlehen ist eine Besicherung nicht nötig                                   

NRW Soforthilfe 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss für Solo-Selbstständige, gewerbliche KMU und gemeinnützige 
Unternehmen bis 50 Mitarbeitern. 

 9.000€ bei bis zu 5 Beschäftigten 

 15.000€ bei bis zu 10 Beschäftigten 

 25.000€ bei bis zu 50 Beschäftigten  
 

Voraussetzung für die Erteilung der NRW Soforthilfe sind erhebliche 
Finanzierungsengpässe und wirtschaftliche Schwierigkeiten in Folge von Corona. Dies wird 
angenommen, wenn 

1. Mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-
Krise weggefallen sind. ODER 

2. Die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind (für einen 
noch im März oder im April gestellten Antrag werden die Umsätze im Monat März 
2020 gegenüber dem Monat März 2019 zugrunde gelegt. Kann der Vorjahresmonat 
nicht herangezogen werden (z.B. bei Gründungen), gilt der Vormonat. ODER 

Zum Antrag; 
 
Landesregierung NRW 

https://www.soforthilfe.nbank.de/
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19-%E2%80%93-Beratung-f%C3%BCr-unsere-Kunden.jsp
https://soforthilfe-corona.nrw.de/lip/form/display.do?%24context=A38B6603CCCD30A8EE46
https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner


3. Die Möglichkeiten den Umsatz zu erzielen durch eine behördliche Auflage im 
Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie massiv eingeschränkt wurde. ODER 

4. Die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten 
des Unternehmens (bspw. Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten) zu 
zahlen (= Finanzierungsengpass) 

Rheinland-
Pfalz 

Soforthilfe Corona Corona-Soforthilfe kann in Kürze beantragt werden. 
Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz  

Saarland 
Kleinunternehmer 
Soforthilfe 

Das Land Saarland stellt insgesamt 30 Millionen Euro als Corona Hilfe zur Verfügung. 
Antragsberechtigt sind Solo-Selbstständige und KMU mit bis zu 10 Mitarbeitern.  

 Bis 1 Mitarbeiter: bis 3.000€ 

 Bis 5 Mitarbeiter: bis 6.000€ 

 Bis 10 Mitarbeiter: bis 10.000€ 

Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr  

Sachsen 

Sonderprogramm 
„Sachsen hilft 
sofort“ 
 

Zinsloses Darlehen von bis zu 100.000€ für Einzelunternehmer, Freiberufler und KMU in 
Sachsen, mit einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz bis zu 1 Mio. Euro. 

 Zinsloses Darlehen 5.000€ bis max. 50.000€, in Ausnahmen bis 100.000€ 
 Laufzeit: 10 Jahre, davon bis zu 3 tilgungsfreie Jahre möglich 
 keine Sicherheiten erforderlich  
 Auszahlung 100 % in einer Tranche 
 Tilgung: Quartalsweise nach tilgungsfreier Zeit 

Zum Antrag;  
 
Sächsische Aufbaubank 
(SAB) 

Sachsen-
Anhalt 

Corona-Soforthilfe  

Antragsberechtigt sind Selbständige, Freiberufler und KMU, die Höhe der Corona-Hilfe ist 
gestaffelt nach Unternehmensgröße. 

 Bis zu 5 Mitarbeiter: bis zu 9.000€ 

 6 bis 10 Mitarbeiter: bis zu 15.000€ 

 11 bis 25 Mitarbeiter: bis zu 20.000€ 

 26 bis 50 Mitarbeiter: bis zu 25.000€ 

Investitionsbank Sachsen-
Anhalt 

Schleswig- 
Holstein 

Corona-Soforthilfe  

Corona-Soforthilfe im Rahmen der Bundesmittel 

 Bis 9.000€ bei bis zu 5 Beschäftigten 

 Bis 15.000€ bei bis zu 10 Beschäftigten 

Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH) 

Thüringen 
Soforthilfeprogramm 
Corona 2020 

Nicht rückzahlbarer Zuschuss für betroffene Freiberufler, Selbständige und KMU 

 1 bis 5 Mitarbeiter: 5.000 Euro 

 6 bis 10 Mitarbeiter: 10.000 Euro 

 11 bis 25 Mitarbeiter: 20.000 Euro 

 26 bis 50 Mitarbeiter: 30.000 Euro 

Zum Antrag;  
 
Thüringer Aufbaubank (TAB) 

Quelle: Andreas Diehl: „Corona-Hilfen für Unternehmen – Alle Landes- und Bundesprogramme“; erschienen auf https://digitaleneuordnung.de/blog/corona-hilfen 

https://isb.rlp.de/home/detailansicht/corona-soforthilfe-kann-in-kuerze-beantragt-werden.html
https://isb.rlp.de/home/detailansicht/corona-soforthilfe-kann-in-kuerze-beantragt-werden.html
https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Richtlinie_Kleinunternehmer_Soforthilfe.pdf
https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Richtlinie_Kleinunternehmer_Soforthilfe.pdf
https://portal.sab.sachsen.de/login;showLoginText=true;registrationAllowed=true;foerdergegenstand=05111-16246
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp#program_conditions
https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp#program_conditions
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen
https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#foerderzweck
https://digitaleneuordnung.de/blog/corona-hilfen

